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Braunschweig, 05.04.2007

Striegaustrasse x
38124 Braunschweig

Stadt Braunschweig

Der Oberbürgermeister

Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Platz der Deutschen Einheit 1

38100 Braunschweig
Planfeststellungsverfahren für den Umbau des Autobahndreiecks Braunschweig-Südwest 

A39 / A391 und Neubau der Anschlussstelle Rüningen – Süd

Öffentliche Bekanntmachung (BZ ) vom 24.02.2007

Hier: Einwendungen im Rahmen der Auslegung

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin Miteigentümer des Grundstückes Striegaustrasse x und des darauf stehenden Einfamilienhauses, das ich bewohne, und nutze darüber hinaus den Südsee häufig in seiner Funktion als Naherholungsgebiet (Joggen, Spazierengehen, Radfahren usw.).
Im Rahmen des o.a. Planfeststellungsverfahrens erhebe ich folgende Einwände:
1. Die ausgelegten Planunterlagen lassen mich nicht in ausreichendem Maße die konkreten Lärmauswirkungen des geplanten Vorhabens auf mich erkennen. Ich werde sogar gewollt und bewusst mit objektiv falschen Zahlen bezüglich Lärmpegel am Immissionsort getäuscht:
 
1.1. Die im Plan durchgeführten Lärmberechnungen basieren auf Berechnungsalgorithmen und Annahmen, die a priori zu falschen Werten am berechneten Immissionsort führen. So wird anstelle der für den Südsee korrekten Schallübertragungsfunktion die einer „Normlandschaft“ angenommen. 
1.2. Es wurde kein status quo erhoben durch Lärmmessungen zum jetzigen Zeitpunkt. Das bedeutet, dass ich von Seiten der Planungsbehörde nicht darüber informiert werde, mit welcher Veränderung des Lärmpegels bei Durchführung der Baumaßnahme ich zu rechnen habe. Insoweit versucht man mich der Möglichkeit zu berauben, zu erkennen, inwieweit meine Belange diesbezüglich überhaupt betroffen sind.

1.3. Schon vorhandene weitere Lärmquellen (weitere Autobahnen, Eisenbahn, Erhöhung der Zugfolge durch das Projekt Regiobahn) werden nicht berücksichtigt. Entscheidend für mich ist jedoch die gesamte Lärm- und Schadstoffbelastung.

1.4. Der prozentuale Anteil des LKW-Verkehrs wird von mir bezweifelt, er ist in der Prognose zu niedrig angenommen, was zu einer weiteren Lärmpegelsteigerung führt. Es entspricht allgemeiner Lebenserfahrung, anzunehmen, dass die geplante „Rennstrecke“ Salzgitter-BS/Südwest – A2 (nach dem Anschluss) LKW-Verkehr (VW-Werk Wolfsburg, Berlin) anlockt. Je kürzer die Transportzeiten werden, umsomehr wird insbesondere sich der LKW-Verkehr auf diese Strecken verlegen und umso mehr wird transportiert werden. Dass offensichtlich noch ein sehr großer Transportbedarf besteht, lassen die in Niedersachsen durchgeführten Versuche mit „Road Trains“ erkennen.

1.5. Die Verkehrsprognose, die sich zur Vermeidung teurer Nachbesserungen, nach neuester Rechtsprechung bis zu 30 Jahren korrekt muss, ist mit derart großen Unsicherheiten verbunden, dass  die zu erwartende Lärmbelastung bei den hier geplanten minimalistischen Lärmschutzmaßnahmen sehr leicht höher werden kann, als man mir im Lärmgutachten glaubhaft machen will.


2. Die ausgelegten Unterlagen nehmen mir durch Unvollständigkeit die Möglichkeit, das Vorhaben in allen seinen Auswirkungen zu erkennen und zu prüfen. Die Zeichnungen sind vielleicht für einen Bauingenieur oder einen ähnlich qualifizierten Fachmann aussagekräftig. Ich, als Laie auf diesem Gebiet, vermisse dreidimensionale Darstellungen, Fotomontagen o.ä.,  die das Bauwerk im Zusammenhang mit der Umgebung erkennen lassen. Jedes drittklassige Architekturbüro hält inzwischen Programme vor mit denen sich ein Bauwerk aus allen Richtungen als 3D-Modell betrachten lässt. Das ist weder ein technisches noch ein finanzielles Problem. Es muss vermutet werden, dass das Bauwerk in seinen Dimensionen so gigantisch ist, dass dieses vor dem Bürger verborgen werden soll. Für mich ist z. B. mangels vollständiger Unterlagen nicht erkennbar, ob ich vom Südsee aus das Bauwerk ansehen muss. Der Sinn der Auslegung der Planunterlagen im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens wird hier vollständig ausgehebelt. Das ist nicht hinnehmbar.
 
3. Ich habe zu befürchten, dass meine Gesundheit durch Zunahme der Lärmimmissionen langfristig gefährdet ist.
Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse weisen nach, dass man sich zwar an Lärm „gewöhnen“ kann, dass jedoch die objektiven gesundheitlichen Schädigungen in ihrem Ausmaß nicht durch einen „Gewöhnungsprozeß“ gemindert werden. Weiterhin ist heute wissenschaftlicher Konsens, daß bereits deutlich niedrigere Lärmpegel, als nach dem BImSchG zugemutet, die Gesundheit auf lange Sicht zwingend beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang weise ich auch die Behauptung von Herrn Mühlnickel, in der Sitzung der Bezirksräte in der Grundschule Rüningen zurück, wenn man die Lärmquelle nicht sehe, würde man den Lärm ja auch nicht mehr als so störend empfinden. Derart zynische Äußerungen tragen nicht gerade zum Vertrauen in die Planungsbehörde bei. Umso weniger kann man von mir verlangen, dass ich meine Gesundheit zu Markte trage für ein fast ausschließlich nach Verkehrgesichtspunkten geplantes Bauvorhaben, dessen Planung, wo immer es möglich ist, das Interesse der betroffenen Bürger übergeht.

4. Alternative Planungen für das Bauwerk werden unter 3.2 des Erläuterungsberichtes zwar genannt, jedoch nicht detailliert dargestellt. Die im Erläuterungsbericht enthaltenen Behauptungen bezüglich möglicher Alternativen (schlechter, wegen der Probleme des Bauens unter Verkehr) werden durch nichts untermauert. Der Flächenverbrauch der verschiedenen möglichen Varianten wir gar nicht diskutiert.  Auch die Diskussion der Kosten für verschiedene Varianten ist nicht nachvollziehbar. Es muss vermutet werden, dass ernsthaft gar nicht alternativ geplant und kostengerechnet wurde. Den geplanten aus „Verhältnismäßigkeit“ minimalistischen aktiven Lärmschutzmaßnahmen steht eine Gesamtlösung entgegen, die möglicherweise bei weitem nicht die kostengünstigste ist und möglicherweise auch weit über den wirklichen Bedarf hinaus geplant ist. Mir als Bürger erschließt sich aus den vorliegenden Unterlagen überhaupt nicht, ob hier aus mehreren Alternativplanungen das Optimum zur Erfüllung aller Belange ausgewählt wurde, sondern mir erschließt sich lediglich, das so gut wie alle anderen Belange denen des Verkehrs untergeordnet wurde. Das ist unvereinbar mit § 50 BimSchG. Demgegenüber ist mir eine aus anderer Quelle stammende alternative und resourcenschonende Planung bekannt, die
 
 
a.
auf die dritte Ebene verzichtet,
 
b.
den bisherigen Flächenverbrauch kaum überschreitet und insbesondere
 

den Abstand vom   Südsee beibehält, sowie
 
c. 
mit wesentlich geringeren Kosten realisiert werden kann.

 
Bezüglich der Verkehrsführung währen etwas geringere Kurvenradien, d. h. auch eine
 
geringere Auslegungsgeschwindigkeit in Kauf zu nehmen. Dieses hätte gleichzeitig eine
 
geringere Lärmemission zu Folge. Der Verkehr ist durch eine Reduzierung der
 
Auslegungsgeschwindigkeit in seinem Fluss nicht beeinträchtigt. Die z. Zt. entstehenden und
 
in Zukunft zu vermeidenden Staus sind nicht zurückzuführen auf die mangelnde Kapazität an
 
sich, sondern auf die schlecht gelösten Einfädelungssituationen (z. B. Richtung Wolfenbüttel)
 
und den Engpass Unterführung Eisenbahn (Richtung Alte Frankfurter Strasse).
 
Die in der Planung vorgesehene Heranführung des AD BS-Südwest an das Naherholungsgebiet Südsee widerspricht den in §50 der BimSchG verbindlich festgelegten Planungsgrundsätzen, nach denen schädliche Umwelteinwirkungen auf Freizeitgebiete so weit wie möglich vermieden werden müssen.


5. Durch die negativen Auswirkungen des geplanten Bauwerks ohne ausreichenden Emissionsschutz wird sich faktisch der Verkehrswert meines Hauses/Grundstückes drastisch vermindern. Die Erhöhung des Lärmpegels, wie auch vom Gutachterbüro der Planungsbehörde eingeräumt, sowie der faktische Wegfall des Naherholungsgebietes Südsee durch das Fehlen jeglichen Lärmschutzes für dieses Gebiet führen zur Abwertung der Wohnquartiere Melverode/Südsee insgesamt. Dabei ist nach allgemeiner Lebenserfahrung das gesamte Gebiet und damit auch jedes einzelne Grundstück betroffen, unabhängig davon ob ein spezielles Grundstück im Einzelfall von höheren Lärmpegeln betroffen ist. Die Verhältnismäßigkeit Baumaßnahme, so, wie geplant, ist somit nicht mehr gegeben.


6. Der Vorhabensträger erklärt, dass die Vorprüfung gemäß § 3C UVPG ergeben habe, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich sei, da von dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten seien. Auf welchen Grundlagen sich diese Behauptung abstützt, erschließt sich nicht aus den ausgelegten Unterlagen. Allein schon die im Plan „zugegebenen“ Überschreitungen von Immissionsgrenzwerten und die damit verbundenen passiven Schallschutzmaßnahmen in weiten Bereichen lassen den Schluss erheblicher Auswirkungen zu. Nach UVPG dient die UVP der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf den Menschen und seine Gesundheit. Dieses angesichts der für jedermann erkennbaren Auswirkungen zu unterlassen stellt eine rechtsmißbräuchliche Anwendung des UVPG dar, auch insbesondere unter Berücksichtigung der erheblichen Vorbelastungen, denen ich an meinem Wohnort jetzt schon ausgesetzt bin.


7. Der landschaftspflegerische Begleitplan ist in weiten Bereichen unvollständig und teilweise falsch, hinsichtlich der erfassten und zu betrachtenden Flora und Fauna. Ich werde dieses in der Anhörung und in meiner Klageschrift mittels eines anerkannten Sachverständigen näher erläutern.


8. Die aus dem Plan erkennbaren Maßnahmen für Lärmschutz sind nicht ausreichend.


8.1. Im Bereich des sog. „Überfliegers“ ist überhaupt kein Lärmschutz in Richtung Südsee/Melverode/Stöckheim vorgesehen.

8.2. Von der Möglichkeit, den Lärm mittels Flüsterasphalt (z. B. zweilagiger OPA, der sich nicht mehr zusetzt ) an der Quelle bereits zu beseitigen, wird kein Gebrauch gemacht. Angesichts der Langlebigkeit und starken Lärmdämpfung (in Bayern wurden 8 dB !! im Neuzustand gemessen, und es werden >5 dB noch nach 8 Jahren garantiert) bei im Verhältnis zum Gesamtbauwerk geringen Kosten ist das nicht hinnehmbar.

8.3. Die Lärmschutzmaßnahmen insgesamt sind unzureichend geplant, da zur Berechnung der Pegel realitätsfremde Annahmen/Rechenverfahren zu Einsatz kommen (s. o.). 


8.4. Es ist aus dem Plan nicht ersichtlich, dass die Statik der aufgeständerten Fahrbahnen so ausgeführt ist, dass bei nachträglichem Einbau von Lärmschutzwänden in diesen Bereichen die Windlasten aufgenommen werden könnten. Dieses Versäumnis angesichts des Risikos der Nachbesserung ist mit wirtschaftlicher Vorgehensweise nicht vereinbar.


8.5. Den Belangen, die sich aus den Maßgaben der Umgebungrichtlinien und deren Umsetzung in nationales Recht (§47aBImSchG) ergeben, wird überhaupt nicht Rechnung getragen Danach werden auch Erholungsgebiete in den Lärmschutz einbezogen; Konflikte sind zu vermeiden und Verlärmung zu minimieren. Der Bund als Träger der Maßnahme hat bis Mitte des Jahres 2007 Lärmkarten und danach innerhalb von einem Jahr Aktionspläne aufzustellen. Das Planfeststellungsverfahren lässt eine Prüfung insoweit völlig vermissen. Dies stellt nach meiner Auffassung einen erheblichen Abwägungsfehler dar.


9. Der Bundesverkehrswegeplan weist für das geplante Bauvorhaben keine Dringlichkeit aus. Somit muß ich davon ausgehen, dass hier Planfeststellung auf „Vorrat“ betrieben werden soll. Die Sorgfaltsverletzungen, die ich im Vorangegangenen aufzeige, die einseitige Ausrichtung auf die Belange des Verkehrs, anstatt die Ausgewogenheit aller Belange, auch die der Menschen, der Natur und der Umwelt anzustreben, sowie das Fehlen der Dringlichkeit läßt darauf schließen, dass genügend Zeit vorhanden ist, in allen angeführten Teilbereichen planerisch nachzubessern.

Daher verlange ich:


1. Realistische und nachvollziehbare Darstellung der zu erwartenden Lärmzunahme.

1.1. Feststellung des status quo durch reale Messungen der Lärmimmissionen.

1.2. Anwendung von die Realität abbildenden Annahmen und Rechenverfahren zur Prognose des 
zu erwartenden Lärms. Dieses ist umso mehr zu Fordern, als es sehr kostengünstig realisierbar ist und sich auch im Rahmen des Gesetzes bewegt.

1.3. Überprüfung der Verkehrsprognosen hinsichtlich der veränderten Zeiträume, in denen Nachbesserung verlangt werden kann (BVG-Urteil).

1.4. Berücksichtigung der Gesamtbelastung durch alle Schallquellen.

1.5. Überprüfung des prozentualen LKW-Anteils durch einen unabhängigen Gutachter.

1.6. Angabe des Vertrauensbereiches/Standardabweichung aller Daten. Nur so sind z.B. Prognosen überhaupt einzuordnen.

1.7. Angabe der Derivativa, also der Empfindlichkeit von Ergebnissen als Funktion der Änderung von Annahmen. Das ist wissenschaftlicher „Minimalstandard“.


2. Darstellung des Bauwerkes in 3D-Form einschließlich der Darstellung seiner Einbettung in die Gesamtsituation. Dieses ist ebenfalls kostengünstig. Es ist unabdingbar für die Beurteilung durch mich.


3. Darstellung der für mich zu erwartenden Langzeitgesundheitschädigung durch die nach 1. ermittelten Lärmwerte durch einen unabhängigen Gutachter. Ich nehme hier mein grundgesetzlich verbrieftes Recht auf körperliche Unversehrtheit in Anspruch.

4. Die Prüfung und Realisierung umweltschonender Trassierungs- – und Ausbauvarianten.

4.1. Verzicht auf die „dritte Ebene“.

4.2. Verringerung der Auslegungsgeschwindigkeit durch engere Kurvenradien.

4.3. Verringerung der Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen.

4.4. Auswahl der zu realisierenden Variante durch Nachvollziehbare Argumente und Zahlen, statt durch schlichte nicht nachvollziehbare Behauptung.


5. Ermittlung der Wertminderung meines Grundstückes durch den mit dem Bauwerk einhergehenden Lärmpegelanstieg durch einen unabhängigen Gutachter. Erstattung des mir durch die Wertminderung entstehenden Schadens.


6. Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung.


7. Neuerstellung des landschaftspflegerischen Begleitplans, durch ein seriöses, unabhängiges Gutachterbüro.

8. Sicherstellung der Erhaltung des Naherholungsgebietes Südsee ohne weitere Erhöhung des Lärmpegels in diesem Bereich. Bau wirkungsvoller Lärmschutzeinrichtungen:

8.1. Zweilagiger OPA auf allen Trassen.

8.2. Lärmschutzwände an allen Trassen.

8.3. Erhöhung der jetzt schon vorgesehenen Lärmschutzwände.

8.4. Alternativ, komplette Einhausung der Trassen.

8.5. Berücksichtigung der Lasten, die durch spätere Nachbesserung entstehen könnten (z. B. Windlasten nachträglich eingebauter Lärmschutzwände) bei der Auslegung der Statik und Gründung, insbesondere bei den Brückenbauwerken/aufgeständerten Trassen.


9. Die Neuplanung unter Berücksichtigung
· der Dringlichkeit des Bauvorhabens,
· der Erhaltung der Wohnquartiere Stöckheim und Melverode in ihrer jetzigen Qualität,

· der Belange von Menschen, Natur und Umwelt,
· derErhaltung des Naherholungsgebietes Südsee,
· der EU-Gesetzgebung,
· derUmsetzung von EU-Recht in nationales Recht und
· der Vermeidung des Risikos kostspieliger späterer Nachbesserung.
Ich behalte mir die genauere Erläuterung einzelner Punkte für das Anhörungsverfahren sowie das Klageverfahren vor.
Weiterhin behalte ich mir vor bereits für den Bestand Lärmschutz zu fordern, da seit der Planung des jetzigen Bestands mit Sicherheit eine Verdoppelung des Lärms stattgefunden hat und mir ein Nachbesserungsanspruch nach neuester Rechtsprechung zusteht.
Ich bitte um Eingangbestätigung dieses Schreibens.

Mit freundlichem Gruß

Braunschweig, d. 6.4.2007        xxxxx xxxxxxx
